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Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden-
gesetz (OBG) – in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) erlässt der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg für Karnevalssamstag und Karne-
valssonntag 2026 folgende  

 
 
 

Allgemeinverfügung1 

 
 

 
1. Mitführungs- und Benutzungsverbot von Glasbehältnissen anlässlich der Karnevalsumzüge in  

Duisburg-Wehofen und Duisburg-Serm 
 
Das Mitführen und die Benutzung von Glasbehältnissen sind außerhalb von geschlossenen Räumen in 
den unter Ziffer 2. genannten Zeiträumen und in den unter Ziffer 3. aufgeführten Bereichen untersagt.  
 
Glasbehältnisse sind alle Behältnisse, die aus Glas hergestellt sind, wie zum Beispiel Flaschen und Trink-
gläser. 
  
Von diesem Verbot ausgenommen ist das Mitführen von Glasbehältnissen durch Getränkelieferanten und 
Personen, welche diese offensichtlich und ausschließlich zur unmittelbaren Mitnahme zur häuslichen Ver-
wendung erworben haben. 
 
 

2. Zeitlicher Geltungsbereich 
 
Das Verbot gilt in dem unter Ziffer 3a) genannten Bereich für 
 
Karnevalssamstag, den 14.02.2026 von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
und für den unter Ziffer 3b) genannten Bereich für 
 
Karnevalssonntag, den 15.02.2026 von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
 

3. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das Mitführungs- und Benutzungsverbot nach Ziffer 1. gilt in den wie folgt umgrenzten Bereichen: 
 
a) Duisburg-Wehofen: 

Marktplatz (Parkplatz Fa. Netto) sowie der Bereich der angrenzenden Straßen Am Dyck, Marktstraße, 
August-Thyssen-Straße, In den Bremmen.  
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b) Duisburg-Serm: 

Kirchplatz sowie der Bereich der angrenzenden Straßen Am Lindentor, Am Rübenkamp, Dorfstraße, 
Bockumer Weg, An der Bastei, Verbindungsweg zur Straße Zur Goldackershöh/Dorfstraße, Zur Gold-
ackershöh. 

 
Die räumlichen Geltungsbereiche sind den beigefügten Kartenausschnitten (Anlage 1: Duisburg-Wehofen 
und Anlage 2: Duisburg-Serm) zu entnehmen. Die Karten sind Bestandteil dieser Allgemeinverfügung. 
 
 

4. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) angeordnet. Eine etwa eingelegte Klage hat daher keine aufschiebende Wirkung. 
 
 

5. Androhung von Zwangsmitteln 
 
Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung wird in den Fällen von Ziffer 1. das 
Zwangsmittel des unmittelbaren Zwangs in Form der Wegnahme der mitgeführten Glasbehältnisse ange-
ordnet. 
 
 

6. Bekanntgabe 
 
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) öffentlich bekannt gemacht und gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt für die Stadt Duisburg als bekannt gegeben.  
 
 

Begründung: 
 
Bei den bis zum Jahre 2018 durchgeführten Karnevalsumzügen in Duisburg-Wehofen und Duisburg-Serm 
wurden erhebliche Verschmutzungen durch Glasbruch in einem Bereich mit jeweils einer hohen Personen-
dichte festgestellt. So haben sich die beiden Bereiche des Marktplatzes Duisburg-Wehofen sowie am Kirch-
platz in Duisburg-Serm aus polizeilicher Sicht jeweils als Problembereiche der o. g. Karnevalsumzüge heraus-
gestellt. In diesen beiden Bereichen hielten sich größere Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auf, die alkoholische Getränke aus (teils mitgebrachten) Glasflaschen konsumierten und diese Flaschen an-
schließend unsachgemäß vor Ort entsorgten. Ein sehr hoher Anteil der Flaschen wurde achtlos auf den Boden 
geworfen oder abgestellt, wo sie durch die Feiernden – versehentlich oder absichtlich – weggetreten wurden 
und zersplitterten. Nach kurzer Zeit waren die Straßen und Plätze mit Scherben sowie zerbrochenen Glasbe-
hältnissen erheblich verschmutzt. Die Glasflaschen sowie der Glasbruch wurden für die Besuchenden zur 
Stolpergefahr und verursachten die erhebliche Gefahr von Schnittverletzungen.  
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Mit Anstieg des Alkoholgenusses erhöht sich nicht nur die Stolper- und die damit verbundene Verletzungsge-
fahr, sondern erfahrungsgemäß auch die Gewaltbereitschaft der Besuchenden. Insbesondere in den beiden 
beschriebenen Bereichen konnte eine hohe Personendichte verzeichnet werden und es wurden vermehrt po-
lizeiliche Maßnahmen erforderlich. Hierbei ist es in einer Mehrzahl von Fällen nur durch Zufall nicht zu Schnitt-
verletzungen bei Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie sonstigen Einsatzkräften oder dem polizei-     
lichen Gegenüber gekommen. Insbesondere bei Fest- oder Ingewahrsamnahmen müssen Personen häufig 
gezielt zu Boden gebracht werden oder es kommt in Folge von Widerstandshandlungen dazu, dass sich die 
Personen (sowohl Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte als auch Störer) auf dem Boden befinden und hier-
durch die Gefahr von erheblichen Verletzungen besteht. 
 
Vereinzelt kam es in der Vergangenheit auch zu Flaschenwürfen gegenüber eingesetzten Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten, Vollzugsdienstkräften der Ordnungsbehörde und Kräften des Rettungsdienstes. Ein 
Glasverbot und eine entsprechende Überwachung der Einhaltung tragen zu einer deutlichen Gefahrenredu-
zierung bei.  
 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte, insbesondere der Erkenntnisse aus den bis einschließlich 
2018 durchgeführten Karnevalsumzügen, bei denen keine Glasverbotszone verfügt wurde, bestehen keine 
Zweifel daran, dass auch in der kommenden Karnevalszeit mit erheblichen Personen- und/oder Sachschäden 
gerechnet werden muss, wenn das Mitführen und/oder das Benutzen von Glasbehältnissen nicht untersagt 
wird. Um diese Gefährdungsreduzierung nachhaltig zu gewährleisten, ist ein Mitführungs- und Benutzungs-
verbot von Glasbehältnissen erforderlich. Seit dem Jahr 2019 wird jährlich für die zuvor genannten Karneval-
sumzüge ein Mitführungs- und Benutzungsverbot von Glasbehältnissen erlassen. Durch die verfügten Verbote 
von Glasbehältnissen, gab es bezüglich der genannten Problematiken keine Auffälligkeiten mehr.  
 
 
Zu 1.  
 
Gemäß §§ 1, 3, 4 und 5 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbe-
hördengesetz (OBG) bin ich die für die getroffene Anordnung zuständige Behörde. 
 
Nach § 14 Absatz 1 OBG können die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im 
Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. 
 
Eine derartige Gefahr besteht darin, dass bei ungehindertem Ablauf des Geschehens sicher damit zu rechnen 
ist, dass die Besuchenden des Straßenkarnevals in Duisburg-Wehofen und Duisburg-Serm Getränke in Glas-
behältnissen mitbringen und vor Ort konsumieren werden. Weiterhin ist nicht zuletzt wegen der Feststellungen 
der Polizei aus den vergangenen Karnevalsumzügen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit 
zu rechnen, dass die Glasbehältnisse auch anlässlich der Karnevalsveranstaltungen im Jahr 2026 nicht ord-
nungsgemäß entsorgt werden. Vielmehr ist zu erwarten, dass diese auf die Straße gestellt oder achtlos weg-
geworfen werden und zu Bruch gehen. Dies hätte zur Folge, dass anschließend Besuchende über die Fla-
schen und Scherben stolpern und sich dabei oder bei sonstigen Stürzen an den Scherben verletzen. 
 
Aufgrund der großen Mengen an mitgebrachten Glasflaschen ist auch damit zu rechnen, dass Scherben durch 
das Schuhwerk dringen und Verletzungen der Feiernden verursachen. Die Allgemeinverfügung richtet sich an 
alle Personen, die sich in den unter Ziffer 3. genannten Bereichen aufhalten und Glasbehältnisse mit sich 
führen bzw. diese benutzen. 
 
Das Mitführungs- und Benutzungsverbot von Glasbehältnissen soll sicherstellen, dass Glasbehältnisse mög-
lichst nicht in die unter Ziffer 3. genannten Bereiche gelangen. Dadurch soll eine gegenwärtige erhebliche 
Gefahr abgewendet werden.  
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Das Verbot ist geeignet, um Gefahren für die Feiernden, Einsatzkräfte und unbeteiligte Dritte durch Flaschen, 
Gläser und Glasscherben in den begrenzten stark frequentierten Bereichen abzuwehren und somit einen Bei-
trag zur körperlichen Unversehrtheit der Besuchenden und der Einsatzkräfte zu leisten.  
 
Ein milderes Mittel zur Erreichung dieses Zweckes, insbesondere unter Berücksichtigung der Festlegung auf 
eine sehr begrenzte Örtlichkeit, besteht nicht. Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei rechtswidriger Ab-
fallentsorgung reduziert in der aktuellen Sachlage das Scherbenaufkommen nicht. Eine abschreckende Wir-
kung könnte – wenn sie sich überhaupt erreichen lässt – erst zu einem späteren Zeitpunkt erzielt werden. 
 
Auch die Aussprache und Durchsetzung von Platzverweisen in Einzelfällen führt nicht zur Beseitigung der 
Gefahr, da bei der hohen Besucherzahl naturgemäß nur ein kleiner Teil der ordnungswidrig handelnden Per-
sonen festgestellt und entsprechend sanktioniert werden kann und überdies auch in diesen Fällen die bereits 
umher liegenden Glasscherben nicht mehr kurzfristig entfernt werden können. 
 
In räumlicher und zeitlicher Hinsicht ist die Maßnahme auf das erforderliche Maß beschränkt. 
 
Das Verbot der Benutzung und Mitführung von Glasbehältnissen in den unter Ziffer 2. und 3. bezeichneten 
zeitlichen und räumlichen Geltungsbereichen stellt zwar grundsätzlich eine Einschränkung der allgemeinen 
Handlungsfreiheit dar, die Beeinträchtigung ist jedoch geringfügig, weil die Möglichkeit verbleibt, Getränke in 
alternativen Behältnissen (z. B. aus Kunststoff) mitzuführen und zu konsumieren. 
 
Das Verbot ist daher, insbesondere unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (§ 15 OBG), 
auch angemessen. 
 
Ausgenommen von dem unter Ziffer 1. angeordneten Mitführungsverbot von Glasbehältnissen sind lediglich 
Getränkelieferanten und Personen, welche diese offensichtlich und ausschließlich zur unmittelbaren Mitnahme 
zwecks häuslicher Verwendung erworben haben. Für Getränkelieferanten und Bewohnende innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereiches besteht somit weiterhin die Möglichkeit, Getränke anzuliefern bzw. mit nach 
Hause zu nehmen. Bei diesem Personenkreis ist eine kurzfristige ordnungswidrige Entsorgung leerer Behält-
nisse im Straßenraum nicht anzunehmen und damit nicht wahrscheinlich. 
 
Die Voraussetzungen des § 19 OBG für die Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen sind gegeben, 
weil es um die Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für hohe Rechtsgüter der Beteiligten geht. 
Eine Beschränkung der Maßnahmen auf die ordnungswidrig handelnden Personen verspricht aufgrund der 
hohen Fallzahlen keinen Erfolg. Eine sofortige Entsorgung der Flaschen, Gläser und Scherben durch dafür 
eingesetztes eigenes Personal ist aufgrund des hohen Besucheraufkommens nicht realisierbar. Für die in 
Anspruch genommenen Personen ergibt sich aus dem Mitführungs- und Benutzungsverbot keine eigene Ge-
fährdung und keine Verletzung höherwertiger Pflichten. 
 
 
Zu 2. 
 
Der zeitliche Geltungsbereich wurde aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre festgelegt. Zu den 
aufgeführten Zeiten ist das Besucheraufkommen in den unter Ziffer 3. genannten Bereichen am höchsten und 
damit auch das Risiko, durch Flaschen, Glas und Glasscherben verletzt zu werden.  
 
 
Zu 3. 
 
Die Festlegung der räumlichen Geltungsbereiche erfolgte unter Berücksichtigung der bisher gewonnenen Er-
kenntnisse der Ordnungs- und Sicherheitsbehörden. Die Schwerpunkte polizeilicher Maßnahmen in den ver-
gangenen Jahren waren die unter Ziffer 3. genannten Bereiche. Gleichzeitig waren dies auch besonders pub-
likumsintensive Bereiche. 
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Der räumliche Geltungsbereich wurde auf diese besonders gefährdeten Bereiche des Straßenkarnevals in 
Duisburg-Wehofen und Duisburg-Serm beschränkt.  
 
 
Zu 4. 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung meiner Allgemeinverfügung zu Ziffer 1. ist gemäß § 80 Absatz 2 
Nummer 4 VwGO im öffentlichen Interesse geboten. Ein gegen diese Verfügung eingelegter Rechtsbehelf 
entfaltet somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Angesichts der drohenden Gefahr für die geschützten Rechtsgüter, die von nicht ordnungsgemäß entsorgten 
Glasbehältnissen ausgeht, kann der Ausgang eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nicht abgewartet 
werden. Das private Interesse an der Nutzung von Glasbehältnissen im öffentlichen Bereich muss für den 
zeitlich und örtlich begrenzten Geltungsbereich den bedeutenden Schutzgütern gegenüber zurückstehen. 
Dem Interesse des Einzelnen an der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs kommt mit Blick auf die 
schützenswerten Rechtsgüter, insbesondere die körperliche Unversehrtheit, eine nachrangige Bedeutung zu. 
 
 
Zu 5.  
 
Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der Grundlage der §§ 55, 58, 59, 62 und 63 des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW). 
 
Vorliegend wird gemäß § 62 VwVG NRW das Zwangsmittel des unmittelbaren Zwanges angedroht. Gem. § 58 
Absatz 3 VwVG NRW darf der unmittelbare Zwang nur angewendet werden, wenn andere Zwangsmittel nicht 
zum Ziel führen oder untunlich sind. Zweck des Mitführungs- und Benutzungsverbotes ist es, den räumlichen 
Geltungsbereich von Glasbehältnissen freizuhalten, um die oben beschriebenen Gefahren zu vermeiden. Vor 
diesem Hintergrund muss auch ein Zwangsmittel angedroht werden, das zum sofortigen Erfolg führt und wirk-
sam verhindert, dass Glas in den Bereich gelangt und dort benutzt wird.  
 
Die Durchführung einer Ersatzvornahme in Bezug auf die Anordnungen zu 1. scheidet im vorliegenden Fall 
schon deshalb aus, weil die Einhaltung des Glasverbotes ausschließlich vom Willen des Ordnungspflichtigen 
abhängt und die damit verbundenen Vorgänge von keinem anderen bewirkt werden können.   
 
Da weder durch die Androhung und Festsetzung eines Zwangsgeldes noch durch die Anordnung einer Ersatz-
vornahme die sofortige Beseitigung der Gefahr erreicht werden kann und zudem auch ein angemessenes 
Zwangsgeld den Wert des Inhalts eines Glasbehältnisses im Regelfall übersteigen dürfte, ist die Anwendung 
des unmittelbaren Zwangs auch das mildeste geeignete Mittel und damit verhältnismäßig. Eine dieser Maß-
nahme vorgeschaltete Aufforderung, sich mit dem mitgeführten Glasbehältnis aus der Verbotszone zu entfer-
nen, ist ungeeignet und untunlich, da die Befolgung dieser Aufforderung faktisch nur mit einem sehr hohen 
Zeitaufwand zu kontrollieren wäre und die Bindung der Einsatzkräfte von Ordnungsbehörde oder Polizei an 
einen einzelnen „Fall“ insgesamt die Effektivität der ordnungsbehördlichen Kontrollen erheblich gefährden 
würde. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf zu erheben. 
 
Duisburg, den 22.01.2026 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
Stockmann 
stellvertretender Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes   
 
 
 
 
¹Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 4 vom 13.02.2026, Seite 75 
 
 






